	[image: image1.png]DAS ZUKUNFTSMINISTERIUM




[image: image2.png]Bundesministerium fur
Bildung, Wissenschaft
und Kultur





	Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien
 IF <> "" " MERGEFIELD "Land" " "" 

	Geschäftszahl:
	BMBWK-40.000/0033-V/5/2005

	
	SachbearbeiterIn:
	Dr. Lilly DAMM

	
	Abteilung:
	V/5

	
	E-mail:
	lilly.damm@bmbwk.gv.at

	
	Telefon/Fax:
	+43(1)/53120-2588/53120-2599

	
	Ihr Zeichen:
	 DOCPROPERTY "FSC#EIBPRECONFIG@1.1001:ExtRefInc" \* MERGEFORMAT 

	
	Antwortschreiben bitte unter Anführung der Geschäftszahl.


Informationen zum Influenza-Pandemie-Plan (Strategie für Österreich)

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur nimmt die derzeit zahlreicher werdenden Berichte zum Auftreten der Vogelgrippe zum Anlass, um entsprechende grundlegende Informationen und auch Verhaltenshinweise zu geben. Es wird ersucht, diese Information an die Landesschulärztinnen/Landesschulärzte für den Dienstgebrauch weiter zu geben. 

Ein entsprechender Erlass der Frau Bundesministerin an alle Schulen folgt separat. 
Vogelgrippe

Die Vogelgrippe ist eine durch bestimmte Influenzaviren (aviäre Influenzaviren) hervorgerufene Erkrankung von Vögeln und wird auch als klassische Geflügelpest bezeichnet. Menschen können sich nur sehr schwer durch Vogel-Influenzaviren anstecken.

Im Zusammenhang mit den jährlichen Grippe-Epidemien kann durch eine plötzliche Veränderung eine neue Virusvariante entstehen, die dann von Mensch zu Mensch übertragbar ist und das Potential für eine weltweite Pandemie in sich birgt. 

Im Falle einer belegten Mensch-zu-Mensch-Übertragung durch das aviäre Influenzavirus H5N1, würde es zu einer entsprechenden WHO-Empfehlung betreffend die Impfstoffherstellung kommen. Österreich ist in dieses epidemiologische Überwachungssystem zur Erkennung neuer Virustypen zwecks Anpassung des Influenzaimpfstoffes eingebunden.
Pandemieplan
Über das Vorliegen einer Pandemie, also einer weltumspannenden Epidemie, entscheidet ausschließlich die WHO – sie informiert dann die Länder, die ihrerseits Maßnahmen ergreifen. Im Falle Österreichs tritt in diesem Fall umgehend der Pandemieplan in Kraft. Der Pandemieplan liegt als Beilage diesem Erlass bei.
Da für das neu entstandene Virus erst entsprechende Impfstoffe entwickelt werden müssen, wird es eine gewisse Zeitspanne vom Auftreten der Pandemie bis zu den ersten Impfungen geben. 

In dieser Phase ist die vorbeugende Einnahme eines Neuraminidase –Hemmers (Oseltamivir - Tamiflu®) möglich. Während einer Pandemie sollte vor allem bei ungeimpften Personen unabhängig von einem nachgewiesenen Kontakt zu Erkrankten über die Dauer der Grippewelle, bis zum Eintreten des Impfschutzes die saisonale Prophylaxe zur Anwendung kommen.
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Bei bereits erfolgter Infektion bleiben etwa 36 bis 48 Stunden nach Auftreten erster Symptome, um mit der Therapie zu beginnen und dadurch einen Behandlungserfolg zu erzielen. Der Effekt der Behandlung liegt in einer Abschwächung der Krankheitssymptome sowie in einer Verkürzung der Erkrankungsdauer.

Oseltamivir kann sowohl zur Therapie als auch zur Prophylaxe verwendet werden.

Internationale Wissenschaftler/innen und Expert/innen empfehlen Vorsorgemaßnahmen für bis zu 20 Prozent der Bevölkerung. Österreich richtet sich nach diesem Richtwert. Bund und Länder haben sich zu einem gemeinsamen Beschaffungsvorgang entschlossen und dieser verläuft planmäßig. Derzeit befinden sich alle Länder der EU in einer ähnlichen Phase der Vorbereitung. 

Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

Sowohl im Bereich der WHO als auch der EU gibt es Netzwerke zur laufenden Überwachung der Influenzaaktivität, sowie Möglichkeiten der raschen Informationsübermittlung an die internationale Staatengemeinschaft bzw. die europäischen Mitgliedsstaaten. Zusätzlich haben sowohl die WHO als auch die EU bereits Rahmenkonzepte vorgegeben, welche an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten adaptiert werden müssen. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF) wird im Falle einer Grippe-Pandemie von der WHO verständigt, das staatliche Katastrophen- und Krisenmanagement bildet einen Pandemie-Krisenstab und dann treten die bereits vorhandenen Krisenpläne in Kraft. In diesem Krisenstab ist auch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur vertreten. Maßgebliche Auswirkungen und Regelungen über das Bundesministerium für Bildung, Wissen-schaft und Kultur werden direkt an die nach geordneten Dienststellen weitergegeben.

Wegen der zu erwartenden Diskrepanz zwischen Impfstoffangebot und -nachfrage wurden vom BMGF Verträge mit Impfstoffherstellern geschlossen. Auf Landesebene erarbeitete Ablaufpläne gewährleisten den raschen und gezielten Einsatz des Pandemie-Impfstoffes.

In der Situation der Influenzapandemie ist seitens des BMGF eine sachliche und umfassende Information der Bevölkerung über die Erkrankung selbst, die Möglichkeiten der Übertragung, die aktuelle epidemiologische Situation und über die abgestufte Vorgangsweise in Bezug auf die prophylaktischen Maßnahmen über die Medien erfolgt.
Im Bildungsbereich kann die Schließung von Schulen sinnvoll sein, um die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Per Verordnung kann die Influenza im Pandemiefall der Anzeigepflicht nach dem Epidemiegesetz unterworfen werden. Dadurch werden spezielle Maßnahmen wie die Schließung von Schulen möglich (Verbot des Schulbesuches, Kindergartenbesuches (§ 9 Epidemiegesetz), Schließung von Lehranstalten (§ 18 Epidemiegesetz)). 

Die Entscheidung zur regionalen Einleitung derartiger Maßnahmen ist schließlich abhängig von verschiedenen Parametern wie der Infektiosität des Virus und der Gesamterkrankungszahl in der Region.
Wenn Amtsärzte und Amtsärztinnen zur Bekämpfung der Pandemie nicht ausreichen, können durch die Bezirksverwaltungsbehörde Epidemieärzte und Epidemieärztinnen bestellt werden - diese haben dann die Befugnisse der Amtsärzte und Amtsärztinnen. Es ist sinnvoll, zuerst Ärzte und Ärztinnen auf freiwilliger Basis zu rekrutieren.

Symptome

Die direkte Übertragung durch Tröpfchen spielt bei Influenzaviren die bei weitem größte Rolle. Übertragung durch Hände und Gegenstände ist nicht auszuschließen, da Influenzaviren zumindest in Kälte und niederer Luftfeuchtigkeit mehrere Stunden außerhalb des Körpers überleben können. Erwachsene sind in der Regel bis fünf Tage nach Auftreten der Symptome infektiös, Kinder sieben Tage oder länger. Weitere Informationen sind in dem angeschlossenen Merkblatt des BMGF enthalten.
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Verhaltens-Empfehlungen 

Im beiliegenden Merkblatt des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen sind die wichtigsten Informationen und Empfehlungen zur Influenza enthalten.

Dieses Merkblatt soll daher am Schulstandort aufliegen und Grundlage für alle Empfehlungen und Vorgangsweisen vor Ort sein. Die Verabreichung von Acetylsalicylsäure (ASS) bei Virus-infektionen für Kinder ist bis zur Pubertät wegen der Gefahr eines Reye-Syndroms kontraindiziert.
Die Schulärztinnen und Schulärzte sind im Anlassfall wesentliche Beraterinnen und Berater der Direktion.
Allgemeine Hygiene-Empfehlungen

Grundsätzliche Hygiene-Empfehlungen für den Schulbereich finden sich in dem an alle Schulen verschickten Hygieneplan für Österreichische Schulen. 

In der Beilage ist ein spezielles Merkblatt mit Basis-Hygiene-Empfehlungen für den Pandemiefall angeschlossen: Dieses Merkblatt soll im Anlassfall allen Personen innerhalb der Schul-gemeinschaft zur Kenntnis gebracht und auf die Einhaltung der Empfehlungen besonders geachtet werden. 

Informationen und Links

Für das Informationsmanagement ist das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen mit den Landesgesundheitsbehörden zuständig. www.bmgf.gv.at: Auf dieser Homepage steht auch der nationale Pandemieplan zur Verfügung, in dessen Anhang sich auch alle maßgeblichen Institutionen und Personen genannt werden.

Zusätzliche und ergänzende Informationen sind in der Homepage der WHO abrufbar: www.who/int. Für den deutschsprachigen Raum: Robert-Koch-Institut (www.rki.de) oder BAG-Bundesamt für Gesundheit (www.bag.admin.ch), für den Schweizer Raum.

Regelmäßige Informationen im Bereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur können auf folgenden Seite abgerufen werden: www.bmbwk.gv.at und www.schularzt.at.

Wien, 28. Oktober 2005
Für die Bundesministerin:

Dr. Sepp Redl
Elektronisch gefertigt
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